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I. EINLEITUNG UND HINTERGRUND 

 
 

 

1. Der vorliegende Bericht zur internationalen Klimafinanzierung 2013 (Klimafinanzierungsbericht, KFB 2013) 

basiert u.a. auf den Vorgaben der am 6. Juni 2013 im Ministerrat beschlossenen „Strategie Österreichs zur 

internationalen Klimafinanzierung für die Jahre 2013-2020“ (KFS), insbesondere Abs. 41 KFS. Der vorliegende 

Bericht gliedert sich in folgende Teile: Die bisherigen, wesentlichen Entwicklungen zur Klimafinanzierungsfrage 

auf nationaler Ebene (siehe Abschnitt II), die relevanten Angaben und Daten im Zusammenhang mit dem 

österreichischen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung im Berichtsjahr 2013 (siehe Abschnitt III) und 

einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen (siehe Abschnitt IV) ab. 

 

2. Im Rahmen der KFS wurde das für die Koordinierung der Klimafinanzierungsfragen zuständige 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft aufgefordert, die „Arbeitsgruppe 

Internationale Klimafinanzierung“ (AGIK) einzurichten (siehe Abs. 41 KFS). Die AGIK dient der Optimierung der 

nationalen Koordination sowie der zeitnahen Anpassung der österreichischen Klimafinanzierungslandschaft an 

Entwicklungen auf völker- und unionsrechtlicher Ebene. 

 

 

INTERNATIONALER KONTEXT 2013 

 

Ergänzend zu den u.a. in Abschnitt II. KFS angeführten völker- und unionsrechtlichen Bestimmungen sind 

insbesondere folgende Ergebnisse der 19. Weltklimakonferenz (COP 19) in Warschau (November 2013) von 

wesentlicher Bedeutung: 

 

3. Gemäß § 10 der Entscheidung 3/CP.19 („Work programme on long-term finance“) werden Industriestaaten 

aufgefordert, alle zwei Jahre im Detail quantitative und qualitative Informationen zum beabsichtigen Zielpfad 

zwischen 2014 und 2020 bereitzustellen. Dies umfasst insbesondere Strategien für einen Anstieg der 

Klimafinanzierung („der jeweiligen nationalen Beiträge“) zwischen 2014 und 2020. § 13 dieser Entscheidung 

bestimmt die Einrichtung eines Dialogs auf Ministerebene („High Level Ministerial Dialogue“) mit einem 2-

jährigen Intervall ab 2014. 

 

4. Ferner werden Industriestaaten in § 7 der Entscheidung 3/CP.19 aufgefordert, die internationale Klimafinanzierung 

aus öffentlichen Quellen über Fast-Start-Niveau hinausgehend weiterzuführen. 

 

§ 7 der Entscheidung 3/CP.19: „Urges developed country Parties to maintain continuity of mobilization of 

public climate finance at increasing levels from the fast-start finance period in line with their joint commitment to 

the goal of mobilizing USD 100 billion per year by 2020 from a wide variety of sources, public and private, 

bilateral and multilateral, including alternative sources, in the context of meaningful mitigation actions and 

transparency of implementation;“ 

 

5. Die Entscheidung 3/CP.19 impliziert eine doppelte Steigerung („doppeltes scaling-up“) bisheriger 

Klimafinanzierungsbeiträge, wonach – ausgehend vom bisherigen Fast-Start-Niveau – sowohl der öffentliche 

Anteil als auch die Summe der Finanzierungsströme (im Sinne der Finanzierungsquellen der Vereinbarung von 

Kopenhagen) ansteigen sollten. Für Österreich bedingen die Bestimmungen der Entscheidung 3/CP.19 einen 

öffentlichen Mindestbeitrag von € 40 Mio. je Berichtsjahr. 
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II. ENTWICKLUNGEN IM JAHR 2013 

(NATIONALE EBENE) 
 

 

KONSTITUIERUNG UND ZIELE DER 

„ARBEITSGRUPPE INTERNATIONALE KLIMAFINANZIERUNG“ (AGIK) 

 

6. Die AGIK wurde am 6.9.2013 formell konstituiert. Auf Basis der relevanten Vorgaben der KFS sind die 

betroffenen Bundesministerien, ein Vertreter der Bundesländer sowie Stakeholder und Institutionen, die zu einer 

effektiven, effizienten, transparenten und kohärenten Umsetzung der Zielmatrix gemäß Anhang iii. KFS beitragen 

können, Teil der AGIK. 

 

7. Für das Berichtsjahr 2013 wurden folgende Schwerpunkte gesetzt: (i) die Erfassung der österreichischen 

Klimafinanzierungsströme im Jahr 2013, (ii) die Auswertung der bisherigen Finanzierungsquellen, (iii) die 

Erfassung und Darstellung sämtlicher potentieller Finanzierungsquellen (in Form einer nationalen 

Klimafinanzierungslandkarte), (iv) die laufende Einbindung zusätzlicher Stakeholder, (v) die Festlegung 

interimistischer Anrechnungsregeln (Kriterienkatalog) und (vi) Vorbereitungen für einen strukturierten Dialog 

zwischen ExpertInnen der AGIK und der OECD-DAC-Gruppe. 

 

8. Da bis dato keine international akkordierte, abschließende Definition der Anrechenbarkeit von 

Klimafinanzierungsströmen gegeben ist, wurde unter Berücksichtigung der Anrechnungspraxis anderer 

Geberländer ein Kriterienkatalog für die Periode 2013-2015 festgelegt (siehe  Anhang).  

 

9. Dieser Kriterienkatalog („Internationale Klimafinanzierung 2013 bis 2020 – Anrechnung österreichischer 

Beiträge“) stellt eine erste Basis zur Erfassung der jährlichen Klimafinanzierungsströme dar und wird im 

interministeriellen Dialog unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen und Vorgaben laufend angepasst. 

Die grundlegenden Bestimmungen der KFS (insbesondere Abs. 41, 43 und 51 KFS) bleiben hiervon unberührt. Die 

Anrechnungsregeln sind jedenfalls im Hinblick auf die Ergebnisse der 21. Weltklimakonferenz (COP 21, 

November/Dezember 2015 in Paris) und der Verabschiedung eines rechtlich verbindlichen, globalen Klima-

abkommens zu analysieren und gegebenenfalls anzupassen. 

 

 

IDENTIFIZIERUNG, ERFASSUNG UND ANRECHNUNG VON FINANZIERUNGSSTRÖMEN 

 

10. Unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklungen zur laufenden OECD/DAC-Reform wurde im Rahmen 

der Tätigkeiten der AGIK eine schematische Matrix für die österreichische Finanzierungslandschaft erstellt. Diese 

Matrix dient als Referenz für die Erfassung und Anrechnung der internationalen Klimafinanzierungsströme 

Österreichs (unter Einbeziehung zusätzlicher Informationen, die den Vorgaben von Abs. 58 KFS unterliegen). 
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III. ÖSTERREICHISCHER BEITRAG 

ZUR INTERNATIONALEN KLIMA-

FINANZIERUNG 2013 
 

 

ERFASSUNG DER DATEN 

 

11. Der österreichische Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung (KF) für das Kalenderjahr 2013 (Berichtsjahr 

2013) wurde unter Zugrundlegung der Vorgaben aus dem in der AGIK akkordierten Dokument „Internationale 

Klimafinanzierung 2013 bis 2020 – Anrechnung österreichischer Beiträge“ (siehe Anhang) ermittelt. 

 

12. Im Einklang mit der Zusage der Industriestaaten im Rahmen der 15. Konferenz der Vertragsparteien des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Kopenhagen (Vereinbarung von 

Kopenhagen) setzt sich der Beitrag für 2013 erstmals aus einer breiteren Menge an öffentlichen und privaten 

Quellen zusammen. Neben nicht-rückzahlbaren öffentlichen Zuwendungen (grants) wurden – neu gegenüber der 

Fast-Start-Periode – auch öffentliche Kredite (loans) erfasst; diese stammen aus Projekten der OeEB. Private 

Klimafinanzierungsmittel wurden im Rahmen einer „Testphase“ erstmals erfasst; für 2013 handelt es sich hierbei 

um Wirtschaftspartnerschaften der ADA.1 Mittelfristig wird in internationalen Analysen davon ausgegangen, dass 

die erfassbaren privaten Mittel die öffentlichen Mittel deutlich übersteigen werden. 

 

13. Der österreichische Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung für das Kalenderjahr 2013 beträgt insgesamt 

€ 95,00 Mio. und setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen: 

 

Art 

[auf Basis von commitments] 

Summe 

[in Mio. €] 

Anteil  

[in %] 

Öffentliche Klimafinanzierung   

Zuwendungen (grants)2 47,63 50,13 

Kredite (loans)3 46,87 49,34 

Private Klimafinanzierung4   

Zuwendungen (grants) 0,50 0,53 

Gesamt 95,00 100,00 

 
Tabelle 1: Zusammensetzung des österreichischen Beitrags  

zur internationalen Klimafinanzierung 2013 

 

 

14. Die Daten in Tabelle 1 wurden auf Basis von Eingaben verschiedener Stellen (u.a. ADA, BMEIA, BMF, 

BMLFUW, BMWFW und OeEB) zu anrechenbaren Einzelprojekten (bottom-up) mit Stichtag 23. Mai 2014 vom 

BMLFUW ermittelt. 

 

15. Nach geografischen Empfängerregionen geordnet, ergibt sich folgende Aufstellung: Afrika (€ 20,31 Mio. an 

öffentlichen Zuwendungen, öZ), Asien (€ 8,28 Mio. öZ; € 4,30 Mio. an öffentlichen Kredite, öK), Lateinamerika 

(€ 1,60 Mio. öZ; € 24,06 Mio. öK), und Sonstige (u.a. Süd-Ost-Europa, Global: € 17,44 Mio. öZ; € 18,51 Mio. öK). 

Für eine vollständige Darstellung siehe auch die Anmerkungen unter Abs. 18. Auf Basis der für öZ verwendeten 

                                                        
1  Eine Darstellung von klimarelevanter NGO-Kofinanzierung im vorliegenden Bericht wurde seitens der in der AGIK 

vertretenen NGOs abgelehnt. 
2 Berechnung auf Basis der OECD-DAC Rio-Marker gemäß den Anrechnungskriterien im Anhang. 
3 Es handelt sich um Kredite der OeEB, die als öffentlich einzustufen sind, weil der Bund die volle Ausfallhaftung für jeden 

einzelnen Kredit trägt; die Berechnungsbasis sind die jährlichen Kapitalauszahlungen. 
4  Hierbei handelt es sich um Daten einer erstmaligen Testerhebung in gesicherten Teilbereichen, die wegen ihrer 

beabsichtigten Unvollständigkeit mit den Daten der öffentlichen Kategorien bzw. möglicherweise mit Daten in Folgejahren 

nicht vergleichbar sind. 
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OECD-DAC Rio-Marker ergibt sich eine Zuordnung zu Adaptation (Anpassung) von € 3,12 Mio, Mitigation 

(Emissionsreduktion) von €  29,83 Mio. und Cross-cutting (Adaptation und Mitigation) von € 14,69 Mio. 

 

16. Projekte, für die im Jahr 2013 finanzielle Mittel bereitgestellt worden sind (bzw. im Falle von Krediten: zur 

Auszahlung gelangt sind), aber nicht bis zum 23. Mai 2014 an das BMLFUW gemeldet wurden, sind in den 

Beträgen in Tabelle 1 nicht erfasst. Ebenfalls nicht erfasst sind Kernbeiträge Österreichs an multilaterale 

Organisationen, da zum Stichtag keine Informationen über die klimarelevante Verwendung von Mitteln aus 

Kernbeiträgen für das Jahr 2013 vorlagen. Die aktuell letztverfügbaren Daten der OECD5 für das Jahr 2011 weisen 

klimarelevante Auszahlungen multilateraler Organisationen, die Österreich zurechenbar sind, von insgesamt 

USD 58,80 Mio. (das sind unter Verwendung des OECD-DAC EUR-USD-Wechselkurses für 2011 € 42,29 Mio.) 

aus. Da die OECD/DAC Berechnungen (d.h. die Rückrechnung von klimafinanzierungsrelevanten Ausgaben der 

multilateralen Organisationen auf die Mitgliedstaaten gemäß deren Beitragsanteilen) erst am Anfang stehen und 

auch die für 2011 vorliegenden Daten unvollständig sind, ist in kommenden Jahren mit einem Anstieg in dieser 

Rubrik auf Grund größerer Vollständigkeit zu rechnen. 

 

DARSTELLUNG UND TRANSPARENZ 

 

17. Abbildung 1 spiegelt die Daten aus Tabelle 1 im Kontext der Entwicklung des österreichischen Beitrages zur 

internationalen Klimafinanzierung seit 2010 wider. Hierbei ist im Sinne der Bestimmungen des § 7 der 

Entscheidung 3/CP.19 (ausgehend vom bisherigen Fast-Start-Niveau) eine doppelte Steigerung des 

österreichischen Klimafinanzierungsbeitrages zu erkennen. 

 

 
 

Abbildung 1: Entwicklung des österreichischen Beitrags  

zur internationalen Klimafinanzierung 2010-2013 

 

 

18. Eine Liste der im Sinne der Abs. 12-17 erfassten Projekte soll unter Berücksichtigung der Vorgaben der KFS 

(insbesondere Abs. 58 KFS) möglichst zeitnah, jedenfalls aber noch 2014 auf der Website des BMLFUW 

(www.bmlfuw.gv.at) öffentlich zugänglich gemacht werden. 

  

                                                        
5 http://www.oecd.org/dac/stats/Climate change-related Aid Flyer - November2013.pdf 

http://www.bmlfuw.gv.at/
http://www.oecd.org/dac/stats/Climate%20change-related%20Aid%20Flyer%20-%20November%202013.pdf
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IV. AUSBLICK AUF 2014 

UND WEITERE ENTWICKLUNGEN 
 

 

INTERNATIONALER KONTEXT 

 

19. Die internationalen Klimaverhandlungen haben durch die Entscheidung bei der COP 17 in Durban (2011) große 

Erwartungen an die 21. Weltklimakonferenz in Paris (COP 21, November/Dezember 2015) geweckt. Im Rahmen 

von COP 21 soll ein rechtlich verbindliches, globales Klimaabkommen verabschiedet werden, welches erstmals 

alle UNFCCC-Vertragsparteien zu konkreten Reduktionszielen und -maßnahmen verpflichten soll. Im Vorfeld sind 

folgende Meilensteine wesentlich (siehe auch Abbildung 2): 

 

 der UN-Klimagipfel (23. September 2014) in New York (unter Beteiligung von Staats- und 

Regierungschefs, Vertretern der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft), 

 die Bonner Zwischenkonferenzen auf Expertenebene und insbesondere 

 die 20. Weltklimakonferenz in Lima (Peru) im Dezember 2014. 

 

 

 

Abbildung 2: Wesentliche Meilensteine 2014/2015 

 

 

20. In Vorausschau der völker- und unionsrechtlichen Entwicklungen haben österreichische VertreterInnen sowohl im 

Berichtsjahr 2013 als auch 2014 aktiv an der Erarbeitung der EU-Eingabe (Submission) zu Strategien und Ansätzen 

(„Strategies and Approaches of the EU and its Member States for mobilising scaled-up climate finance towards the 

developed countries’ goal to jointly mobilise USD 100 billion“) mitgewirkt. Im Vorfeld der der COP 19 handelte es 

sich hierbei um das von der litauischen EU-Präsidentschaft und der Europäischen Kommission am 2. September 

2013 in die UNFCCC eingebrachte Submission-Dokument. Eine weiterentwickelte Eingabe ist auch für die 

COP 20 in Lima vorgesehen. 

 

21. Vor allem die Hervorhebung der Bedeutung der Privaten Klimafinanzierung für die Erreichung des 

Finanzierungsziels 2020 gemäß der Vereinbarung von Kopenhagener (USD 100 Mrd. jährlich ab 2020) wird von 

Österreich durch die aktive Mitarbeit bei der Kriterienfestlegung für die internationale Anrechenbarkeit von 

Privater Klimafinanzierung in den Gremien der OECD, der EU-Expertengruppe zur Implementierung (EGI), der 

EU-Arbeitsgruppe unter dem Wirtschaftspolitikkomitee (EPC-AG) und den Foren der UNFCCC unterstützt. 

 

22. Als wesentlichen Schritt wird für 2014 die Operationalisierung des Green Climate Fund (GCF) angesehen. Der 

GCF, der 2010 im Rahmen der COP 16 in Cancún beschlossen und im Rahmen der COP 18 in Doha (2012) 
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errichtet wurde, soll neben der 1994 eingerichteten „Global Environment Facility (GEF)“ die zentrale Plattform für 

die Finanzierung der Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen sein. Der Erstkapitalisierung des GCF 

kommt in dieser Verhandlungsphase hohe symbolische Bedeutung zu, da vor allem die Entwicklungsländer daran 

die Aktionsbereitschaft der Industriestaaten messen. 

 

 

NATIONALER KONTEXT 

 

23. Zum Zwecke einer kosteneffizienten Outputorientierung (im Sinne der Bestimmungen des BHG 2013) wird für die 

im Rahmen des BMLFUW-Klimafinanzierungsstrangs abgewickelten Projekte die Einrichtung eines umfassenden 

Qualitätssicherungssystems unter Berücksichtigung von ökonomischen, ökologischen, sozialen und 

entwicklungspolitischen Gesichtspunkten vorangetrieben. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des 

Umweltförderungsgesetzes eine gesetzliche Regelung der Abwicklung jener Projekte verankert, die dem 

BMLFUW zurechenbar sind. Die regulären Evaluierungszeitpunkte gemäß der gesetzlich verpflichtenden 

Wirkungsfolgenabschätzung werden entsprechend berücksichtigt. 

 

24. Im Sinne des Abs. 39 KFS wird die Kooperation innerhalb der AGIK weiterhin verstärkt. Im Interesse einer 

Effizienz- und Effektivitätssteigerung soll eine weitere Vernetzung aller mit klimafinanzierungsrelevanten 

Aufgaben betrauten Institutionen vorangetrieben werden. Zu diesem Zweck ist angedacht, weitere 

Arbeitsschwerpunkte wie die Stärkung des Dialogs zwischen den primär betroffenen Abwicklungsstellen und die 

Verknüpfung der Finanzierungs- und Technologiefragen im Rahmen der AGIK aufzunehmen. 

 

25. Den Vorgaben der Zielmatrix gemäß Anhang iii. der KFS entsprechend, sollen auch 2014 die zentralen 

Meilensteine u.a. hinsichtlich (i) der Identifikation weiterer Finanzierungsquellen, (ii) der Erfassung potentieller 

Hebelszenarien und (iii) der Anwendung und Weiterentwicklung der DAC-Klimamarker erreicht werden. Die in 

diesem Zusammenhang bereits auf nationaler Ebene gesetzten Arbeitsschritte (u.a. Workshop zur Verbesserung der 

Anwendung der Rio Marker und Initiative zur verstärkten Inkludierung in der ODA-Meldung) sollen nach 

Möglichkeit weiter vertieft werden. Die Aufstellung eines Arbeitsprogrammes zur Abarbeitung der Zielvorgaben 

gemäß KFS ist für die kommende, im zweiten Halbjahr 2014 stattfindende Sitzung der AGIK geplant.  
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BEISPIELE LAUFENDER PROJEKTE  

 
 
 

IFC Austria Climate Change Partnership Program 

 

Eine ausreichende Eindämmung des Klimawandels 

kann nur durch eine umfassende Einbeziehung des 

Privatsektors ermöglicht werden. Das 

Bundesministerium für Finanzen (BMF) unterstützt 

im Rahmen seiner Kooperation mit der 

Internationalen Finanzkorporation (IFC), dem 

Privatsektor-Arm der Weltbankgruppe, schon seit 

vielen Jahren Programme in Entwicklungs- und 

Transitionsländern, die den effizienteren Umgang mit 

natürlichen Ressourcen und den Ausbau der 

erneuerbaren Energie fördern.  

 

Im Rahmen des Ende 2013 gestarteten Climate 

Change Partnership Programms investiert das BMF 

€2,5 Millionen, um damit die folgenden Ziele zu 

erreichen: 

 Zugang für 2,5 Millionen Menschen zu 

verbesserten Energie-Dienstleistungen 

 Produktion von jährlich 36.000 MWh an 

erneuerbarer Energie  

 Reduktion von jährlich 228.000 Tonnen 

CO2e  

 Elektrizitätseinsparungen von jährlich 

132.000 MWh 

 Einsparung beim Wasserverbrauch von 

jährlich 3,6 Millionen m³ 

 

 

Foto: Dominic Sansoni, © World Bank Group   

 

Foto: Matluba Mukhamedova, © World Bank Group   
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SOLTRAIN: Verbreitung von Solarthermie 

 

Das südliche Afrika zählt zu den Gebieten mit der 

weltweit höchsten Sonneneinstrahlung. Dennoch wird 

der Energiebedarf oft durch elektrischen Strom aus 

kalorischen Kraftwerken bzw. Dieselgeneratoren 

gedeckt. Die Aufbereitung von Warmwasser für 

Haushalte, Spitäler oder die Nahrungsmittelindustrie 

mittels Elektrizität verschärft die angespannte 

Situation und führt häufig zu Stromausfällen. Dadurch 

entstehen auch wirtschaftliche Verluste.  

 

Die Initiative Southern African Solar Thermal 

Training and Demonstration (SOLTRAIN) wirkt 

dieser Situation mit einem 

Kapazitätsentwicklungsprogramm entgegen.  

 

Die Partner der ADA in diesem Projekt sind AEE- 

Institute for Sustainable Technologies, Gleisdorf, die 

regionale Solarenergieorganisation SESSA, sowie 

Universitäten und Solarfirmen im Südlichen Afrika. 

Die zusätzliche Finanzierung 2013 ermöglicht die 

Fortsetzung des Programms bis 2016 und die 

Aufnahme Lesothos als zusätzliches Zielland. 

 

Bisher erzielte Resultate: 

 Aus- und Fortbildung von 400 Akteuren in 

Mosambik, Südafrika, Simbabwe und 

Namibia in 9 Train-the-Trainer-Workshops. 

 

 

 

Foto © AEE INTEC   

 9 Workshops für rund 215 politische 

EntscheidungsträgerInnen 

 Die vier lokalen Partnerinstitute können nun 

auf Basis von Analysen sowie durch 

Monitoring vor Ort oder über das Internet 

Verbesserungsvorschläge für Solarthermie-

Systeme erarbeiten und anwenden. 

 In vier Ländern wurden in 60 sozialen 

Einrichtungen wie Schulen, Spitälern oder 

Waisenheimen neue Warmwassersysteme 

installiert und damit die Betriebskosten 

gesenkt. 

 Eine Test- und Prüfanlage sichert die Qualität 

lokal hergestellter und importierter 

Solarthermie-Systeme. 
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Wasserkraftwerk La Vegona/Honduras 

 

Die OeEB leistet im Rahmen einer 

Projektfinanzierung einen wesentlichen Beitrag zum 

Bau des Laufwasserkraftwerks La Vegona in 

Honduras. Die Finanzierung des Projekts wird dabei 

gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern unter 

der Führung der International Finance Corporation 

(IFC) aufgestellt.  

 

La Vegona, ein privates Wasserkraftwerk der 

Compañía Hondureña de Energía Renovable S.A. 

(COHERSA), wird im Norden Honduras am Fluss 

Humuya/Comayagua errichtet und wird über eine 

installierte Leistung von 38,5 Megawatt verfügen.  

 

Die Fertigstellung ist für Sommer 2014 geplant. Durch 

die Realisierung von La Vegona kommt es zu einer 

signifikanten Reduktion von CO2-Emissionen sowie 

zu einer Reduzierung der Abhängigkeit des Landes 

von teuren Importen fossiler Brennstoffe.  

 

 

 

Foto © OeEB   

 Finanzierungsvolumen: USD 98 Mio.  

 OeEB-Anteil: USD 23 Mio. (gesamte Laufzeit) 

 Stromproduktion/a:181 Gigawatt-Stunden 

 CO2e-Einsparungen/a: ca. 108.000 Tonnen  

 

 

 

Austrian NAMA Initiative 

 

Die Austrian NAMA Initiative wurde vom 

Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) ins Leben 

gerufen, um sogenannte NAMAs (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions) in ausgewählten 

Entwicklungsländern zu unterstützen. 

 

Dabei handelt es sich um Klimaschutzprojekte, die 

mittels innovativer Technologien in den Bereichen 

erneuerbare Energie und Energieeffizienz 

Treibhausgase reduzieren, nachhaltige Entwicklung 

fördern und lokale Kapazitäten aufbauen sollen. 

 

Die Initiative ist mit einer Summe von einer Million 

Euro dotiert, wodurch mindestens zwei NAMAs 

unterstützt werden sollen. 

 

 

 
                                                                   

                                                                 Screenshot der UNFCCC Website 

     
Der geografische Schwerpunkt liegt dabei auf den 

Ländern Afrikas und kleinen Inselstaaten (Small 

Island Developing States).  

 

Die Initiative sieht eine zweistufige Umsetzung der 

Klimaschutzprojekte vor. Demnach sollen die 

ausgewählten Projekte zuerst entsprechend geplant 

und vorbereitet und anschließend pilotiert werden, um 

danach mit zusätzlicher Finanzierung durch weitere 

Institutionen sowie unter Beteiligung privater 

Unternehmen potentiell in größerem Maßstab 

ausgerollt zu werden. 

 

Die Austrian NAMA Initiative wird von der 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) im 

Auftrag des BMLFUW abgewickelt. 
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ANHANG – ANRECHNUNGSKRITERIEN (KRITERIENKATALOG) 

 

 

Internationale Klimafinanzierung 2013 bis 2020 

Anrechnung österreichischer Beiträge 

 

 

Allgemeines 

Österreich bekennt sich zu seinem Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung für die Unterstützung 

von Entwicklungsländern und Schwellenländern für klimarelevante Maßnahmen in den Bereichen der 

Emissionsminderung (mitigation) und der Anpassung (adaptation) in den Jahren 2013 bis 2020 und 

strebt an, diesen Beitrag – nach Maßgabe der Verfügbarkeit von Mitteln innerhalb des jeweils geltenden 

Bundesfinanzrahmens – gegenüber den Jahren 2010 bis 2012 zu steigern. Auf Basis der Zusage der 

Industriestaaten im Rahmen der 15. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Kopenhagen („Copenhagen Accord“) setzt sich der Beitrag 

Österreichs ab dem Jahr 2013 aus einer breiten Palette an Quellen – das sind öffentliche und private, 

bilaterale und multilaterale sowie alternative – zusammen. Die Steigerung soll dabei – u.a. auf Basis des 

Beschlusses 3/CP.19 der 19. Weltklimakonferenz in Warschau (2013) – sowohl öffentliche Beiträge als 

auch den Gesamtbeitrag Österreichs umfassen (sogenanntes „doppeltes scaling-up“). 

 

Fast Start Finanzierung 2010-2012 als Basis: 

 

Im Rahmen des Beschlusses des Europäischen Rates vom 09./10.12.2009 legte Österreich seinen Beitrag 

für die Fast Start Finanzierung 2010-2012 auf € 40 Mio. jährlich fest. Von diesem Sockelbetrag an 

öffentlicher Programm-Finanzierung ist für die Folgejahre auszugehen. 

 

 

Anrechnung in den Jahren 2013 bis 2015 

Für die Anrechnung von Beiträgen zur internationalen Klimafinanzierung in den Jahren 2013 bis 2015 

wird sich Österreich am breiteren „Konsens“ anderer europäischer Geberländer orientieren. Dabei 

kommen insbesondere folgende Kriterien zur Anwendung: 

 

Öffentliche Finanzierung 

 Anwendung der Rio-Marker auf alle bilateralen Zuschüsse („grants“)(inklusive multi-bilaterale 

grants, das ODA-grant-Element von Krediten und Non-ODA-grants) – dies stellt gegenüber den 

Jahren 2010 bis 2012 eine Erweiterung der bisherigen Anrechnung dar, welche durch den 

„Copenhagen Accord“ ermöglicht wird; 

 Anpassungsfaktor für Rio-Marker 1: Anrechnung von 50% der Vertragssumme – dies stellt eine 

Anpassung der bisherigen Anrechnung an die internationale Praxis dar, welche aufgrund der 

Konsistenz mit Anpassungsfaktoren in den Bereichen Artenvielfalt und Bekämpfung der 

Wüstenbildung sowie im Lichte der europäischen Geberpraxis geboten ist. Für Zuschüsse mit Rio-

Marker 2 wird 100% der Vertragssumme angerechnet; 

 Anrechnung von Non-ODA-Krediten („loans“) mit der klimarelevanten Vertragssumme, auf Basis 

jährlicher Auszahlungen – dies stellt eine Erweiterung der bisherigen Anrechnung dar, welche 

durch den „Copenhagen Accord“ ermöglicht wird; 

 Anrechnung von kalkulatorischen („imputed“) klima-relevanten multilateralen Beiträgen – dies 

stellt eine Erweiterung der bisherigen Anrechnung dar; eine konkrete, quantitative Abschätzung ist 

allerdings erst mit zeitlicher Verzögerung von rund zwei Jahren nach Vorliegen entsprechender 

Daten durch die OECD möglich. 

 Bestmögliche Anwendung der ODA-Kriterien – um bei der Verwendung von Klimafinanzierungs-

strömen aus öffentlichen Mitteln eine entsprechende ODA-Anrechenbarkeit zu ermöglichen. 
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Private Finanzierung 

 Konservative Anrechnung privater Klimafinanzierung im Rahmen einer „Testphase“ 2013 bis 

2015 – dies stellt eine Erweiterung der bisherigen Anrechnung dar, welche durch den „Copenhagen 

Accord“ erstmals ermöglicht wird; vorerst nur Anrechnung definitorisch unstrittiger Beiträge, das 

sind klimarelevante Wirtschaftspartnerschaften der OEZA sowie klimarelevante NGO-

Kofinanzierung. 

 

 

Position in internationalen Prozessen 

Österreich wird sich aktiv und konstruktiv in allen europäischen und internationalen Prozessen 

einbringen, die das Thema „internationale Klimafinanzierung“ behandeln, und sich im Einklang mit EU- 

und internationalen Entwicklungen bewegen. Österreich wird sich dabei insbesondere für folgende 

Punkte einsetzen: 

 

 Transparenz und Vergleichbarkeit von Beiträgen der Geber; 

 Anrechenbarkeit von öffentlichen Beiträgen einschließlich „imputed multilateral contributions“ 

und deren methodisch konsistente Berechnung und möglichst zeitnahe, jährliche 

Veröffentlichung durch die OECD; 

 projektbasierte Anrechenbarkeit („bottom-up“) von bilateralen und multi-bilateralen öffentlichen 

Beiträgen – Beiträge sollen konkret unterlegt sein; 

 Vermeidung von „double counting“ innerhalb der Klimafinanzierung, d.h. Projekte, die z.B. 

Mitigation und REDD+ betreffen, werden nur einmal mit ihrer Summe erfasst; 

 Beteiligung von Schwellen- und Industrieländern an der internationalen Klimafinanzierung post-

2020. Eintreten für Beiträge von Schwellenländern in der Periode 2013-2020; und 

 Vermeidung von groben Inkonsistenzen zwischen dem Erfassungssystem für Klimafinanzierung 

und dem für Entwicklungsfinanzierung. 

 

 

Überprüfung für die Zeit nach 2015 

Die Anrechnung von österreichischen Beiträgen zur internationalen Klimafinanzierung sowie die 

österreichische Position in europäischen und internationalen Prozessen für die Zeit nach 2015 ist 

insbesondere im Lichte der Ergebnisse der 21. Konferenz der Vertragsparteien des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP 21) zu überprüfen und 

gegebenenfalls anzupassen. 
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